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1. Einleitung

Der Markt Wolnzach plant im Süden, am Ortsende von Oberlauterbach, westlich der Dekan-
Hofmeier-Str. 26-28 und der dazugehörigen Seitenstraße der Dekan-Hofmeier-Straße das neue
Baugebiet „Pflugmacher“ mit einer Gesamtgröße von ca. 1,3 ha.

Im nachfolgendem Entwässerungskonzept werden folgende Punkte behandelt:

 Bestandssituation

 Oberflächenableitung des Inneneinzugsgebiets und ggf. erforderliche Versickerungs-
und/oder Rückhaltemaßnahmen.

 Auswirkungen des Außeneinzugsgebiets auf die Unterlieger unter Berücksichtigung der
geplanten Erosionsschutzmaßnahme

2. Übersichtsplan

Abb. 1
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3. Bestandssituation

Im Zuge der Dorferneuerung wurde ein Wasserrecht für Oberlauterbach erstellt. Oberlauterbach
wird im Trennsystem entwässert (Genehmigungsbescheid vom 29.04.2021) Es wurde ein
Prognosegebiet für die Weiterentwicklung von Oberlauterbach angenommen. Im Außengebiet
sind zahlreiche Rückhaltemaßnahmen zum Schutz des Ortes entstanden.

Abb. 2

Siehe zusätzlich: Anlage 1 [Unterlage aus Wasserrecht]
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Oberflächenwasser Außeneinzugsgebiet:
Für das geplante Baugebiet ist das Einzugsgebiet M maßgebend. Das Gelände dieses
Einzugsgebietes westlich der Hauptstraße Dekan-Hofmeierstrasse und westlich des geplanten
Baugebietes fällt von West nach Ost bzw. Südost ab. Das gesamte Oberflächenwasser des
Einzugsgebiets M fließt in Richtung der Anwesen an der Hauptstraße Dekan-Hofmeierstraße.
Das Oberflächenwasser des Außeneinzugsgebiets wird vor den bebauten Innenbereichen durch
Arbeitsfurchen oder Mauern entlang der Grenze abgehalten und fließt nach Norden und Süden
hin ab. Bei Starkregenereignisse sucht sich der Abfluss im Süden einen Weg durch die
Gebäudezeilen. Im Norden fließt das Oberflächenwasser auf dem best. Arbeitsweg/Feldweg auf
die Seitenstraße der Dekan-Hofmeier-Straße. Dort wird es bei den Sandfängen und Einläufe
gefasst, oder fließt weiter auf der Straße zur Hauptstraße.

Abb. 3
Das Oberflächenwasser aus dem Außeneinzugsgebiet wurde in der Kanalnetzberechnung und
im genehmigten Wasserrecht beim Strang RRB Nord wie folgt erfasst:

 Außeneinzugsgebiet: QDR; H+L = 90 l/s

 Alle ungedrosselten Außeneinzugsgebiete sind in der Kanalnetzberechnung nicht
berücksichtigt.

 Der ankommende Abfluss aus Inneneinzugsgebiet I3-1 zusammen mit den
Außeneinzugsgebieten wird mit Vollfüllung DN400 von 204,57 l/s (Haltung R2-14 zu R2-13)
in das RRB Nord eingeleitet. Der Überlauf mündet in den Flutkanal DN 1000.

I3

I3-1
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Südwestlich des geplanten Baugebiets wurde ursprünglich ein Regenrückhaltebecken geplant
(RRB H QDr,H+L = 90l/s mit Einzugsgebiet H und L). Dieses wurde in eine
Erosionsschutzmaßnahme umgeplant. (Genehmigung Oktober 2021) Anlage 2 [Unterlage aus
Planung Erosionsschutz Faltermeier, Bauherr: TG Oberlauterbach]. Gründe der Umplanungen
waren:

 Dammhöhe über 2,00m; Planung Bauwerk nach DIN 19700 und damit erhöhte
Anforderungen bei Bau und Unterhalt.

 Dammbruch kann trotz der Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden. Bei Dammbruch
erfolgt erhöhte Gefahr des Unterliegers Haus-Nr. 32.

Siehe hierzu auch die Stellungnahme des WWA Ingolstadt. Bei der Planung der
Erosionsschutzmaßnahme wurde vom WWA Ingolstadt ebenso eine Stellungnahme
abgegeben, mit dem Hinweis, dass durch die geplante Maßnahme die Unterlieger nicht
verschlechtert werden dürfen. Dies bedeutet, dass die Fließrichtung des Wassers und die
Menge nicht zum Nachteil des Unterliegers geändert werden darf. Dies ist bei der
Erosionsschutzmaßnahem Faltermeier berücksichtigt.

Anlieger Dekan-Hofmeier-Str. 32:
Der Anlieger ist bei Starkregenereignissen stark betroffen. In
Oberlauterbach führen die Feldwege bei Starkregenereignisse
Wasser, meist mit Geröll und Schlamm aus Feldweg und
Felder. Aus diesem Grund kann die West-Garage des
Anwesens nicht als Stellplatz genutzt werden. Bereits vor
vielen Jahren hat der Anlieger vor der Garageneinfahrt eine
Barrikade aus Holz errichtet, damit das Oberflächenwasser
nicht in seine Garage fließen kann.

Das Grundstück liegt am Fuße
der Außeneinzugsgebiete H,
L, G und C mit einer
Gesamteinzugsfläche von 55 ha. Durch die Errichtung des RRB
C fließen nur noch ca. 16,50 ha in Richtung des genannten
Anwesens. In den historischen Karten sind Anlandungen aus
Erosion im Bereich des Grundstücks Haus-Nr. 32 ersichtlich.

(Abb. 4a und Abb. 4b)

4. Bodenverhältnisse

Im Zuge der Planung für die Rückhaltung Faltermeier wurde ein Bodengutachten auf dem
Grundstück der Maßnahme erstellt. Es wurde bei ca. 2,00 bis 3,00 unter Gelände nichtbindiger
Boden angetroffen. Die Versickerungsfähigkeit wurde nicht geprüft.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Versickerung des Oberflächenwassers aus dem
Außeneinzugsgebiet in der betrachteten Gegend dauerhaft nicht gewährleistet werden kann, da
bei Starkregenereignisse zu viele Feinanteile aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen
mitgeführt werden, die den versickerungsfähigen Boden verschlämmen und undurchlässig
machen. Versickerungsbecken für Oberflächenwasser nur aus Inneneinzugsgebieten haben
sich bewährt. Falls nur Oberflächenwasser aus Inneneinzugsgebiete gesammelt wird, ist beim
Antreffen eines versickerungsfähigen Bodens eine Versickerung vorzuziehen.



Entwässerungskonzept Baugebiet „Pflugmacher“ Seite 7

               Bauplanungs- und Ingenieurbüro Breitner

5. Geplante Verhältnisse

Das Baugebiet „Pflugmacher“ hat inkl. Ortsrandeingrünung und Flächen für die Ableitung des
Oberflächenwassers aus dem Außeneinzugsgebiet eine Gesamtgröße von ca. 1,3 ha. Dieses
ist am südlichen Ortsende im Westen geplant. Davon liegen ca. 3.800m² des geplanten
Baulands nicht im überplanten Prognosegebiet.
Es sollen Hausgruppen und Geschosswohnungsbau entstehen. Es ist eine Erschließungsstraße
mit Wendebereich vorgesehen.

Abb. 5
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Außeneinzugsgebiet:
Da das Gelände von West nach Ost bzw. Südost abfällt, ist zum Schutz vor
Starkregenereignissen des Baugebiets ein Grünstreifen als Mulde geplant. Das
Oberflächenwasser einer Teilfläche von 0,54 ha vom Außeneinzugsgebiet M muss über eine
Mulde im Westen schadlos abgeführt werden können.
Zudem muss das Oberflächenwasser, dass bei Starkregenereignissen entlang der bebauten
Grundstücke von Nord nach Süd in Richtung des neuen Baugebiets läuft, schadlos abgeführt
werden. Die Teilfläche beträgt ca. 0,47 ha. Im Zuge der weiteren Planung ist zu untersuchen,
ob ein Rückhaltebecken insbesondere für Sedimente sinnvoll ist. Ein Rückhalt der Sedimente
kann evtl. auch über eine entsprechende Bepflanzung / Ansaat / Bewirtschaftung der Fläche
erfolgen.

Abb. 6

Es sind für das schadlose Ableiten des Oberflächenwassers bei Starkregenereignisse
kontrollierte Fließwege auf der Oberfläche oder Notwasserwege zum Schutz der
Bestandsbebauung und der Neubauten zu schaffen. Unterlieger dürfen nicht verschlechtert
werden.
Im Zuge der Dorferneuerung wurden gezielt Feldwege und viele weitere Straßen, insbesondere
die Hauptstraße Dekan-Hofmeier-Straße als Notwasserweg bei Starkregenereignisse geplant
und gebaut. Dieses Konzept ist in Oberlauterbach aufgrund der Kessellage weiterzuführen.
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Eine Rückhaltung des Oberflächenwassers aus dem Außeneinzugsgebiet für eine kontrollierte
Ableitung des anfallenden Abflusses und zum Schutz von Erosionen ist im Wasserrecht
enthalten. Im Bereich der Einzugsgebiete H, L und ggf. M bzw. I3-1 können
Regenrückhaltemaßnahmen mit Einleitungsstelle im Kanalstrang bei Dekan-Hofmeier-Straße
Haus-Nr. 30 bzw. 32 mit einem max. Drosselabfluss von QDr,H = 90l/s errichtet werden. Eine
Rückhaltung des Oberflächenwassers aus dem Außeneinzugsgebiet als Ersatz für einen
gedrosselten Abfluss des Inneneinzugsgebiet ist nicht zu empfehlen.

Inneneinzugsgebiet:
Keine Änderung des mittleren Abflussbeiwertes bei der geplanten Bebauung: M = 0,51; Siehe
Anlage 3 und 4
Aufgrund des Baugebietes und der geplanten Erschließungsstraße ändern sich die
Einzugsgebiete und die Zuordnung der Flächen der Kanalstränge für die Kanalnetzberechnung.

 Überplantes Gebiet (Umgriff Bebauungsplan) Bestand:
o Prognosegebiet I3-1: Ak = 5.900m²
o Prognosegebiet I3-2: Ak = 2.200m²
o Prognosegebiet I3-3: Ak = 4.100m²

o Außeneinzugsgebiet M, L:M = 0,3 (ohne Berücksichtigung im Kanalnetz, da diffuser
Abfluss ohne gezielte/gesammelte Ableitung)

 geplantes Baugebiet Pflugmacher
o zusätzliches Innengebiet I3-1a:  Ak = 3.800m² aus Außeneinzugsgebiet M
o Änderung Zuordnung I3-2a:  Ak =    500m² von 2.200m² zu I3-1
o Änderung Zuordnung I3-3a:  Ak =    735m² von 4.100m² zu I3-1

Es wird ein zusätzlicher Flächenanteil von Ak = ca. 5.000m² in das Kanalnetz in den Strang R2-
13 bis R2-15 eingeleitet. Der Gesamtflächenanteil beträgt somit Ak = 11.000m². Die
abflusswirksame Fläche Au beträgt insgesamt 0,825 ha. Der Spitzenabfluss beträgt ca. 200 l/s
bei einem 10-minütigen, 5-jährlichen Regenereignis (r10, 0,2= 240,8 l/s ha).

Wir empfehlen eine Rückhaltung bzw. eine Versickerung für das neue Baugebiet. Empfohlene
Lage:

 Abb. 7



Entwässerungskonzept Baugebiet „Pflugmacher“ Seite 10

               Bauplanungs- und Ingenieurbüro Breitner

Folgende Punkte werden empfohlen:

 Kein luftseitiger Damm nach Süden über einer Höhe von 1,00m; d.h. Einstauhöhe max.
50cm über Straßenoberkante (Feldweg zu Haus-Nr. 32); Ideallerweise: Einstauhöhe = OK
Straße/Feldweg und somit luftseitiger Damm mit einer max. Höhe von 50cm.

 Keine Dammhöhe größer als 2,00m; Einschnitte von mehr als 2,00m sind zulässig

 Notüberlauf im Osten/Südosten anordnen

6. Schadloses Ableiten Oberflächenwasser aus Außeneinzugsgebiet

Das Oberflächenwasser aus dem angrenzenden westlichen Außeneinzugsgebiet fließt über die
geplante Mulde aufgrund des Gefälles nach Süden in Richtung Feldweg ab.
Ein Überlauf oder eine Muldenführung in Richtung Feldweg und damit das Ableiten auf den in
Zukunft asphaltierten Feldweg als wasserführender Feldweg verschlechtert die Situation beim
Anlieger Haus-Nr. 32. Eine Ableitung oder ein Notüberlauf auf den asphaltierten Feldweg kann
nicht errichtet werden, wenn Teile des Außeneinzugsgebiets M mit abgeleitet werden.
Die Ableitung ist so zu legen, dass ein Notablauf oder ein zusätzlicher Abfluss / Notüberlauf
östlich des Anwesens Hs-Nr. 32 mündet. In diesem Fall wird im natürlichen Gefälle der Abfluss
auf der Straße in Richtung Hauptstraße gelenkt.

Folgende Lösungen sind aus abflusstechnischer Sicht möglich:
1. Modellierung Gelände Mulde mit Notablauf über Baugebiet (Hier ist zu beachten, dass durch

die Abflussverschärfung das Anwesen Haus-Nr. 30 nicht verschlechtert wird.

Abb. 8
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2. Verlegung des Feldwegs; hier ist zu beachten, dass eine Umplanung der
Erosionsschutzmaßnahme erforderlich ist. Ein zusätzliches Rückhaltebecken für
Außeneinzugsgebiete L, M (Teilfläche) H (Teilfläche) ist möglich; Anbindung Feldweg an
Seitenstraße und Zufahrt zu Garage Nord bei Haus-Nr. 32 ist verkehrstechnisch zu
untersuchen. Lösung 2:

Abb. 9

3. Ableitung des Oberflächenwassers parallel, östlich des Feldwegs im Bereich des
Grünstreifens des neuen Baugebiets; Lösung 3:

Abb. 10
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7. Auswirkungen auf Erosionsschutzmaßnahme ALE Faltermeier

Es wurden 3 Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, dass Oberflächenwasser aus dem westlichen
Außeneinzugsgebiet schadlos abzuleiten, die sich wie folgt auf die Erosionsmaßnahme
auswirken:
Bei Lösung 1 und 3 ist keine Umplanung bei der Erosionsschutzmaßnahme erforderlich. Das
Oberflächenwasser wird in neu geschaffene Entwässerungsmulden innerhalb des überplanten
Baugebietes schadlos abgeleitet. Falls eine Rückhaltung bzw. Auffangbecken als
Erosionsschutz anstelle bzw. zusätzlich zu Entwässerungsmulden geplant werden, sind
Entwässerungsleitungen im Baugebiet vorzusehen.
Bei Lösung 2 muss der Feldweg und somit die Erosionsschutzmaßnahme umgeplant werden.
Der geänderte Feldweg fungiert als Notwasserweg auch für die Ableitung des
Außeneinzugsgebiets M. Bei Erstellung eines größeren Rückhaltebecken und Umplanung des
nördlichen Teils der Erosionsschutzmaßnahme kann ein weiterer Teil des Außeneinzugsgebiet
gefasst werden (ca. 4-6 ha).
Es sind in der Maßnahme „Erosionsschutz Faltermeier“ (Einzugsgebiet von ca. 14 ha) keine
Regenrückhaltebecken geplant. Es sind Erosionsschutzmaßnahmen durch enorme
Reduzierung der Fließgeschwindigkeit, sowie durch Asphaltierung von Steilstrecken des
vorhandenen Feldwegs geplant.
Unabhängig von den 3 Lösungen kann am westlichen Ende des Feldwegs auf dem
landwirtschaftlichen Grundstück Fl.-Nr. 343 ein Rückhaltebecken für ca. 4ha
Außeneinzugsgebiet erstellt werden. Die Ableitung ist zu klären. Falls der Feldweg bis zum
westlichen Ende asphaltiert / ausgebaut werden würde, kann auf eine zusätzliche Rohrleitung
verzichtet werden. Im genannten Fall wären die Notableitung und die Ableitung über den
Feldweg sichergestellt.

8. Zusammenfassung

 Beim geplanten Baugebiet dürfen die Unter- und Oberlieger nicht verschlechtert werden.

 Das Grundstück Haus-Nr. 32 liegt in der Talsohle. Falls das Grundstück unbebaut wäre,
wäre dieses Bereich die optimale Lage für Rückhaltemaßnahmen. In bebauten Fall sind
die Gebäude auf dem Grundstück Haus-Nr. 32 bei der Maßnahme zu schützen bzw.
dürfen durch die benachbarten Maßnahmen keine Verschlechterung erfahren.

 Bei Lösung 1 und 3 ist keine Umplanung bei der Erosionsschutzmaßnahme erforderlich.
Das Oberflächenwasser wird in neu geschaffene Entwässerungsmulden im Baugebiet
schadlos abgeleitet.

 Bei Lösung 2 ist eine Umplanung der Erosionsmaßnahme erforderlich.
 Neben eines ausreichend dimensioniertes Regenrückhaltebecken für das

Inneneinzugsgebiet im geplanten Baugebiet kann unabhängig von der
Erosionsschutzmaßnahme im Außenbereich aufgrund der Topographie am Ende des
Feldwegs auf dem Grundstück Fl.-Nr. 343 ein Rückhaltebecken errichtet werden.

 Aufgrund von mehreren Abhängigkeiten (Wirtschaftlichkeit / Verfügbarkeit Grundstück)
sind Gespräche erforderlich, um eine Empfehlung unterbreiten zu können.

 Das Wasserrecht ist in allen Fällen anzupassen.

Aufgestellt  --  Wolnzach, den 04.09.2023







Baugebiet "Pflugmacher" - Entwässerungskonzept Anlage 3a

Einzugsgebiete

Bestand Ak
M 31.800 m² Bestand Wasserrecht
M0 17.417 m² Restfläche Außeneinzugsgebiet (M0 = M-M1-M2-M3-M4)
M1 4.737 m² Außeneinzugsgebiet Nord zu Baugebiet
M2 5.353 m² Außeneinzugsgebiet Mulde West Baugebiet
M3 650 m² Mulde West
M4 = I3-1a 3.752 m² neu zu I3-1; neues Inneneinzugsgebiet

109 m² Differenzfläche M3 auf L

I3-1 5.924 m² Bestand - Stang R2-15 bis R2-13
I3-2 2.246 m² Bestand - Stang R2-13 bis R2-12
I3-3 4.104 m² Bestand - Stang R2-12 bis R2-11

I3-1a 3.752 m² = M4, neu zu I3-1; Änderung Zuordnung Kanal: Strang neu R2-13 bis R2-15
I3-2a 503 m² neu zu I3-1; Änderung Zuordnung Kanal: Strang neu R2-13 bis R2-15
I3-3a 735 m² neu zu I3-1; Änderung Zuordnung Kanal: Strang neu R2-13 bis R2-15
I3-Z 4.990 m² Summe der zusätzlichen Flächen in Strang R2-R13 bis R2-15

I3-1N 10.914 m² neues vergrößertes I3-1 (I3-1 + I3-1a, 2a, 3a)
I3-2N 1.743 m² neues reduziertes I3-2 (I3-2 abzgl.I3-2a)
I3-3N 3.369 m² neues reduziertes I3-3 (I3-3 abzgl.I3-3a)
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Baugebiet "Pflugmacher" - Entwässerungskonzept Anlage 4

Ermittlung der undurchlässigen Fläche

I3 alt für A117

Flächen Flächen-
anteil A E, k in ha m A u,A117 in ha

Wohnbebauung/ehem. Landw. 0,81 3,454 0,45
Landwirtschaft 0,09 0,380 0,62
Straße 0,10 0,426 0,90
Summe/Mittelwerte 1,00 4,260 0,51 2,173

Wohnbebauung verdichteter Bestand (lt. Konzept) Wohnbebauung neu
Dächer 34% 0,900 0,309 Dächer 0,311 0,900 0,280
Wege 28% 0,750 0,209 Wege 0,111 0,900 0,100
Gärten 38% 0,100 0,038 Gärten 0,579 0,100 0,058

100% Ψm 0,555 1,000 Ψm 0,437
gewählt 0,56 gewählt 0,45

I3neu für A117
Flächen-

anteil A E, k in ha m A u,A117 in ha

Wohnbebauung/ehem. Landw. 0,71 3,280 0,45 Zelle D7-D23

Landwirtschaft 0,08 0,380 0,62 Zelle D8

ehem. Landw. lt. B-Plan Pflugmacher 0,04 0,174 0,56 I3-2N
Wohnbebauung neu /Zusätzl. Innenb. 0,08 0,375 0,45 I3-1a
Straße Bestand 0,092 0,426 0,90 Zelle D9

Summe/Mittelwerte 1,00 4,635 0,51 2,364
alt: 4,26

Die Fläche I3 vergößert sich um 0,375 ha ; keine Änderung m

Abfluß Kanal I3-1
Bestand:
Fläche AE,K 0,5924 ha
Neigungsgruppe G3
Mittlere Abflußbeiwert m 0,51 (entspricht Befestigungsgrad)

zur Ermittlung von s Mittelwert von r15 = 180 und 225 =>202,5 l/s ha anstatt 194,3 l/s ha (r15, 0,2)

Spitzenabflußbeiwert s 0,75
undurchlässige Fläche Au 0,4443 ha (mit Spitzenabflussbeiwert)
Spitzenabfluss 107,0 l/s (r10, 0,2= 240,8 l/s ha)

Neu:
Fläche AE,K 1,1 ha
Neigungsgruppe G3
Mittlere Abflußbeiwert m 0,51 (entspricht Befestigungsgrad)

zur Ermittlung von s Mittelwert von r15 = 180 und 225 =>202,5 l/s ha anstatt 194,3 l/s ha (r15, 0,2)

Spitzenabflußbeiwert s 0,75
undurchlässige Fläche Au 0,825 ha (mit Spitzenabflussbeiwert)
Spitzenabfluss 198,66 l/s (r10, 0,2= 240,8 l/s ha)

Erhöhung Abfluß um 86%

Vollfühlung Kanal R2-13 DN 400 R2-14: 204,57 l/s

Flächen
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